
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 17 ZLPV 2006 Prüfungen für
Zivilfluglehrer und Lehrer des

sonstigen zivilen Luftfahrtpersonals
 ZLPV 2006 - Zivilluftfahrt-Personalverordnung 2006

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2021

§ 17.

Unbeschadet im Besonderen Teil enthaltener weiterer Erfordernisse haben Prüfungen für Lehrer des sonstigen zivilen

Luftfahrtpersonals sowie Zivilfluglehrer mit Ausnahme der in Abs. 2 genannten jedenfalls zu umfassen:

1. 1.eine theoretische Prüfung zum Nachweis der Kenntnisse in den Gegenständen, für welche die

Lehrberechtigung angestrebt wird, in Form einer Besprechung von Fachproblemen, ohne besondere

Vorbereitung,

2. 2.einen Probevortrag zum Nachweis der pädagogischen Eignung aus einem Fachgebiet der angestrebten

Lehrberechtigung, das dem Bewerber spätestens eine Woche vor der Prüfung bekannt zu geben ist und

3. 3.einen Nachweis der praktischen Befähigung.

In Kraft seit 01.05.2016 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zlpv_2006/paragraf/17
file:///

	§ 17 ZLPV 2006 Prüfungen für Zivilfluglehrer und Lehrer des sonstigen zivilen Luftfahrtpersonals
	ZLPV 2006 - Zivilluftfahrt-Personalverordnung 2006


